
Buchbesprechungen 

Wider die »herrschende Memung.< Beiträge 
für Wo/fgang Abendroth. Herausgegeben 
von Norman Paech, Gerhard Stuby. Campus 
Verlag, FrankfurtiMam, New York, 1982, 

228 S., 38,- DM. 
Noch eine Abendroth-Festschrift'! Diesmal 
ist sie zum 75. Geburtstag am 2. Mai 1981 
von der Veremigung demokratischer Juristen 
(VDJ) ihrem langjährigen Mitglied gewidmet 
(S. I I). Die Betonung dieses Zusammenhangs 
im Vorwort hat aus Person und Werk 
Abendroths viel für sich, und die Gliederung 
der Festschrift in vier Teile läßt sich aus dem 
Wirken und Schreiben des Jubilars ohne weI­
teres begründen. Freilich, keiner der Teile 
gilt dem posltiven Staatsrecht, aber der 
Grund dafür liegt angesIchts der offiZIellen 
StaatsrechtswIssenschaft in Deutschland und 
Abendroths Randständigkeit darin nahe. Daß 
diese jedoch - entgegen dem etwas globalen 
Skeptizismus gegenüber der Wissenschaft der 
Bundesrepublik im Vorwort - Abendroths 
Bedeutung mcht generell indiziert, das belegt 
außer den erwähnten Ehrungen auch der Wi­
derhall des Geehrten, der gerade kürzlich an 
dieser Stelle (KJ 1984, S. 95, 103) betont wer­
den konnte. 
Im einzelnen vereinen die vier Teile der Fest­
schrift sehr Heterogenes. So wird im l. Teil 
»Gegen Faschismus und autoritären Staat« 
Schmmck-Gustavus' engagierte' und gut zu­
sammenfassende, auch aus der polnischen Li-

, v gl. schon GeseUschaft, Recht und Politik, Wolfgang 
Abendroth zum 60. Geburtstag, 1968. - Der Kampf um 
das Grundgesetz. Über die politiSche Bedeutung der Ver~ 
fassungsmterprctauon. Referate und DiskusSlonen emes 
KolloqUIUms aus Anlaß des 70. Geburtstags von Wolf­
gang Abendroth, '977. - Abendroth-Forum. Marburger 
Gesprache aus Anlaß des 70. Geburtstags von Wolfgang 
Abendroth. 1977. - New Direcuons 10 InternatIonal Law. 
Essays In Honour of Wolfgang Abendroth. Festschrift zu 
semem 7\. Gebunsug, Frankfurt (Campus), '982. 

1 Bis hm zur NotlZ S. 42, die Bibliothek des Bremer Land­
genchts habe die Anschaffung der Knuschen JustiZ Vlcr­
mal abgelehnt! 

teratur gearbeitete Abhandlung zur NS-Be­
satzungspolitik in Polen, die wohl noch vor 
dem großen Buch DIemut MaJers verfaßt 
worden ist (vgL Anm.lo2a), mit Hemrlch 
Hannovers lesenswerten Erfahrungen als 
Terroristen-Verteidiger zusammengefaßt. So 
nachdenklich diese Erfahrungen stimmen 
und so WIchtig es 1St, daß diese über das 
justlzpolinsche Tagesschrifttum hinaus fest­
gehalten werden, der Befund läßt Sich mit 
dem von Schmmck-Gustavus konstatierten 
denn doch mcht vergleichen. 
Im 2. Teil über »Arbeiterbewegung und Ar­
beitsrecht« finden sich zunächst zwei skiz­
zen artige Beiträge. Wolfgang Däubler gibt 
einen Überblick über die Problematik von 
Gewerkschaften und Staat im Hinblick auf 
Möglichkeiten emer Wirtschaftsdemokrane, 
Udo Mayer beleuchtet die Übernahme von 
Legislativfunktionen durch das Bundesar­
beitsgencht im Arbeitskampfrecht und sucht 
methodische Grenzen dafür aufzuzeigen; er 
kritisiert namentlich die Hinwegsetzung über 
Verfassungs- und Gesetzesnormen (Art. 29 V 
Hesslsche Verfassung, § 87 I Nr.2, 3 
BetrVG). In einem größeren Beitrag bezeich­
net Rodench Wahsner .Kirchlichen Dienst 
als Lohnarbeit« und setzt Sich, Ansätze von 
Tarifverträgen evangelischer Landeskirchen 
(Nordelbische Kirche, Berlin-Brandenburg) 
aufnehmend und transzendierend, für die 
Anwendung auch des Streikrechts auf den 
kirchlichen Dienst ein. Er weist wohl zu 
Recht darauf hin, daß die Kernbereichslehre 
des Bundesverfassungsgerichts (insb. E 57, 
220) diesem Ergebnis mcht entgegensteht; sie 
stützt es freilich auch nicht, so daß die Frage 
gesetzlicher Regelung (Art. 137 III WV) of­
fensteht und bei geltender Gesetzeslage im 
Rahmen des auf die Kirchen anwendbaren 
Tarifvertragsgesetzes zu bejahen sem 
dürfte_ 
Im 3. Teil über .Internationalismus« steuert 
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202 Heznz Düx emen Beitrag zum Begriff der 
Deutschen Nation bei, der auf klassische und 
liberale Gegner und Befürworter des Natio­
nenbegriffs sowie auf Verzerrungen des letz­
teren eingeht, dann aber die Frage zweier 
deutscher Nationen unter Berufung auf die 
unterschiedliche Wirtschaftsform bejahend 
anreißt und deshalb zwiespältig wirkt. Es 
fehlt nicht nur die Auseinandersetzung mit 
demokratischen Ausfüllungsversuchen des 
Nationalgedankens in den zwanziger Jahren 
(Heller, Smend), sondern auch den interes­
santen und differenzierteren Neubestim­
mungsversuchen in beiden deutschen Staa­
ten, und man mag fragen, ob die Rede vom 
»Absterben der deutschen Nation« (S.166) 
zugunsten einer Betonung von Staat und Na­
tion der DDR nach der antinationalistischen 
Einleitung nur em lapsus linguae ist. Dem 
Völkerrecht gelten die Beiträge der Heraus­
geber der Festschrift. Stubys gründlich be­
legte Ausführungen zur Völkerrechtswidrig­
keit des Nachrüstungsbeschlusses gehen von 
faktischen Annahmen aus, die hinsichtlich 
der Gefährlichkeit der westlichen Mittel­
streckenraketen zwmgend, hinsichtlich deren 
Funktion und der Bewertung der sowjeti­
schen Mittelstreckenraketen Jedoch bekann­
termaßen umstritten sind; mit diesen Annah­
men steht und fällt jedoch die völkerrechtli­
che Argumentation. Die Ausführungen las­
sen erneut erkennen, wie fragil völkerrechtli­
che Gesichtspunkte in Rüstungsfragen sind. 
Paech zeigt, wie das »Völkerrecht gegen die 
Dritte Welt« durch die Mehrheit der dieser 
angehörigen Staaten in den Vereinten N atio­
nen zu einem Instrument von der Dritten 
Welt bestimmter internationaler Organisa­
tionen werden kann und wie die westliche 
Völkerrechtslehre dagegen Sturm läuft - frei­
lich nur Argumentationsmuster aufnehmend, 
die in den sozialistischen Staaten zum Schutz 
der nationalen Souveränität beizeiten entwik­
kelt worden sind und sorgsam perpetuiert 
werden. Zu emer »Demokratisierung der in­
ternationalen Beziehungen« (S. 151) dürfte 
sich die Generalversammlung der Vereinten 
Nationen heute so wenig wie in der Periode 
des Kalten Kriegs eignen, so wichtig es ist, 
daß im Westen weithin totgeschwiegene 
Stimmen jetzt ein Forum und eine Legitima­
tionsmöglichkeit erhalten. 
Der abschließende 4. Teil über Rechtstheone 
und Sozialismus wird mit dem anspruchsvol­
len Versuch Andreas KaIsers eingeleitet, auf 
20 Seiten aus den 9 Bänden gesammelte Re-

den und Schriften Karl LIebknechts dessen 
Rechtstheorie und Rechtsmethodik heraus­
zukristallisieren, obwohl LIebknechts Schrif­
ten fast durchweg tages politisch-praktisch 
orientiert sind. Die drei herausgearbeiteten 
Methoden - die judikatorische mit Kritik der 
Klassenjustiz, die leglslatonsche mit Kritik 
des Klassenrechts und die revolutionäre ent­
gegen der Weimarer Nationalversammlung­
entsprechen denn auch weitgehend Lleb­
knechts Tatigkeitsfeldern als Anwalt, Abge­
ordneter und schließlich revolutionärer Agi­
tator. Vor dem Hintergrund dieser Entwick­
lung ist wichtig die Erkenntnis, daß Lleb­
knecht nie nur schwarz-weiß gemalt, sondern 
die Detailarbeit des Anwalts und Abgeordne­
ten auch bei grundsätzlich oppositioneller 
Position engagiert geleistet hat. Problema­
tisch bleibt freilich die Aussage, daß »der 
Weg zur Demokratie über den Sozialismus, 
nicht aber der Weg zum Sozialismus über die 
sogenannte Demokratie« führt (S. 183 nach 
Reden und Schriften Bd.9, S.631)' Wann 
und wie ein solcher Sozialismus die (welche?) 
Demokratie erreicht, bleibt auch nach KaIsers 
Darstellung nebulös. Dieser sozialistische 
Zielkonflikt bestätigt sich von ganz anderer 
Warte in Joachlm Perels offenbar vor dem 
13. Dezember 1981 geschnebenen Beitrag 
(vgl. inzwischen Perels' Aufsatz KJ 1982, 
S.67) über »Rechtstypus und gesellschaftli­
che Aneignung, Zur verfassungstheoreti­
schen Interpretation der Enrwlcklung in Po­
len seit Sommer 1980«, der die offene Marx­
'sche Position zur Frage, ob das Recht auch 
nach der Verwirklichung des Sozialismus 
über den »engen bürgerlichen Rechtshori­
zont« hinaus gesellschaftliche Konflikte im 
Sinn der Verwirklichung einer sozialistischen 
staatlichen Organisation zu steuern dienlich 
sei, dahingehend beantwortet, auch und be­
sonders rur eine sozialistische Gesellschaft 
selen »juristisch geschützte gesellschaftliche 
Handlungsgarantien - z. B. die Gewaltentei­
lung als Beschränkung des EntscheIdungs­
rechts der Parteiführung und das Streikrecht 
- zu bewahren und zu sichern« (S. 192, unter 
ausdrücklicher Bezugnahme auf Abendroth). 
Folglich kommt Perels zu einer positiven 
Einschätzung des DanzIger Abkommens 
vom August 1980 und der Konfliktpositio­
nen der Gewerkschaft Solidantät, in scharfer 
Kritik am Polizeiapparat der Polnischen Ver­
einigten Arbeiterpartei, wobei er nicht er­
wähnt - aber gewiß mcht verkennt -, daß er 
auch die demokratische Artikulation gegen 
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den Sozialismus gerichteter gesellschaftlicher 
Kräfte von seiner Einschätzung nicht aus­
nimmt, die insofern der von Lzebknecht/ Kaz­
ser diametral entgegengesetzt Ist. 
Den Band beschließen zwei knappe Skizzen: 
Hemz Wagner faßt sein Buch über Normen­
begründungen thesenartig zusammen, mdem 
er die Ausblendung der Herrschaftsverhält­
nisse und Klassenstrukturen in der neueren 
bürgerlichen GeltungsdiskussIOn darstellt 
und demgegenüber auf dem Satz »Kein Im­
perativ ohne Imperator« (S.209) insistiert -
damit letztlich Georg J ellineks normative 
Kraft des Faktischen, die ja immerhin auf 
emer volummösen Staatssoziologie beruhte, 
reproduzierend und die Fragestellungen der 
Anerkennungstheorien, denen es wesentlich 
darum geht, Herrschaftsverhältmsse genauer 
zu beschreiben und zu hinterfragen (z. B. 
Hermann Heller, Dzemch Schzndler und 
eben auch Joachzm Pereis), zwar theoretisch 
zutreffend einordnend, aber damit in ihrer 
Zielsetzung kaum widerlegend: wie sah es 
mit den objektiven Klasseninteressen 1919 in 
Deutschland, 1981 in Polen aus? - Einen 
weiteren Beleg dafür liefert Peter Derleders 
viel Detailkenntnisse verarbeitende Reflexion 
über »Antizipatorische Elemente der Privat­
rechtsentwicklung« : Daß das Gegeneinander 
zWischen sozialen Bewegungen und systemi­
schen Reformen in der heutigen Rechtspoli­
tik grundsätzlich zugunsten der letzteren ge­
löst wird, läßt sich nicht bestreiten. Wohl 
aber konstatiert Derleder den Einfluß sozia­
ler Bewegungen an einzelnen Stellen, etwa in 
der Ausländer- und Frauenfrage. Dies ermu­
tigt zur Hoffnung, die demokratische Um­
strukturierung der Gesellschaft lasse Lern­
prozesse reifen und weitere im Sinne allmäh­
licher Transformation erwarten. 
Insgesamt also trotz des relativ knappen Um­
fangs eine an Beiträgen und Gesichtspunkten 
reiche Festschrift. Allerdings, geschlossene 
monographische Untersuchungen darf man 
darin weniger erwarten - am ehesten noch in 
den Beiträgen von Schmznck-Gustavus und 
Wahsner. Im übrigen enthält die Festschrift 
eher Gedankenskizzen, Vorbereitungen ge­
planter oder Referate schon durchgeführter 
umfangreicherer Studien. Aber dieser Ein­
wand hat kaum Gewicht im Verhältnis dazu, 
daß es den Herausgebern gelungen ist, ent­
lang den Fragestellungen von Wolfgang 
Abendroths Arbeit Beiträge zusammenzufü­
gen, die Gesichtspunkte aus der vollen Breite 
des gedanklichen Spektrums des Jubilars zur 

DiskUSSion stellen, untereinander und für die 
weitere Arbeit an emer Rech tswissenschaft, 
die Sich Abendroth verpflichtet fühlt, auch 
wo sie emzelne semer Positionen gegen an­
dere ins Feld führt oder kntisiert. 
Also: »Hier StImmt alles«, wie Sezdl-Hohen­
veldem in semer RezensionJ nicht ohne 
Häme bemerkte? Für den aufmerksamen Le­
ser bleiben dennoch Fragezeichen. Nicht 
nur, daß die Festschrift erst rY, Jahre nach 
Abendroths 75. Geburtstag erschien (und 
darum die vorliegende Rezension nicht ganz 
so unentschuldbar verspätet ist, wie es schei­
nen mag), in einem Verlag, der für eine Ver­
öffentlichung der VDJ ja nicht gerade natur­
gegeben ist und der kurz zuvor eine andere 
Abendroth-Festschrift veröffentlicht hatte'. 
Auch der Autorenkreis, der ausdrücklich 
über den Bereich der VDJ-Mitglieder hinaus­
reicht, für »Bereitschaft und Geduld«, eine 
»Bündnisperspektive« im Sinn Wolfgang 
Abendroths bedankt wird (S. I I f.) und der in 
der Tat ein überaus facettenreiches Bild her­
stellt, mag erstaunen und zur Registrierung 
nicht selbstverständlicher Entwicklungen 
veranlassen. 
Deren Relevanz wird deutlich, wenn man 
erfährt, daß die Herausgeber den Autoren in 
einem Rundschreiben erklärt haben, der zu­
nächst in Aussicht genommene Pahl-Rugen­
stein-Verlag habe Sich mcht in der Lage gese­
hen, den Polen-Beitrag von PereIs zu veröf­
fentlichen, weshalb die Festschrift nun im 
Campus-Verlag erscheine. Also: Wolfgang 
Abendroth zu ehren, vereinen sich Autoren 
sehr unterschiedlicher Positionen, und die 
VDJ übernimmt die Koordination der Eh­
rung ihres Mitglieds. Ein Beitrag wird vom 
Hausverlag der VDJ aus politischen Gründen 
abgelehnt - mit der Konsequenz, daß die ja 
wirklich für den VDJ maßgeblichen Heraus­
geber nicht etwa dies Verdikt übernehmen, 
sondern die Festschrift m der durch die 
Bandbreite der Verfasser frei bestimmten 
Form in einem anderen Verlag veröffentli­
chen. 
In der Tat, hier stimmt (fast) alles, wenn auch 
nicht im von Sezdl-Hohenveldern gemeinten 
Sinn: Die Offenheit, Kooperationsbereit­
schaft und Liberalität von Herausgebern, 
Autoren und Adressaten der Festschrift, von 
der sich nur der zuerst in Aussicht genom­
mene Verlag ausgeschlossen hat. Aber viel-

3 NJW 198), S. 12461. 
4 V gl. die 10 Anm. I am Ende zmerte Festschrift. 
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2°4 leicht befördert dieser Befund weitere Lern­
prozesse, bei der Herausgabe von -Demo­
kratie und Recht« und schließlich gar im 
Bundesministerium des Innern?!. 

Dun Schefold 

Uwe WeseI, Junsttsche Weltkunde. Eine Ein­
führung zn das Recht. Frankfurt/ Mazn 1984 

(Suhrkamp Taschenbuch Wissenschaft 467), 
213 Sezten, 14,- DM. 
Für vie!e Studenten haben die Vorlesungen 
und Seminare Uwe Weseis an der Freien 
Universität den Status gesellschaftlicher Er­
eigmsse. Stehen sie doch für das, was man 
gemeinhin von juristischen Lehrveranstal­
tungen tunliehst nicht erwarten sollte: Bele­
bung statt Belehrung. Erkenntnisgewinn 
wird von Wesel nicht mit der Marter ver­
schlüsselter Begrifflichkeit erzwungen, son­
dern mit dem Zuckerbrot der Anschaulich­
keit serviert. Dafür, daß diese Erlebnisse 
nicht nur durch »oral history« seiner Hörer, 
sondern auch als Texte tradiert werden, hat 
Uwe Wesel nun gesorgt. 
Immer lustvoll und manchmal sogar lustig ist 
seine .Juristische Weltkunde« zu lesen. Sie 
basiert auf einer Einführungsvorlesung in das 
Recht, die in guter Tradition der Berliner 
Universitäten nicht nur Jurastudenten, son­
dern allen Interessierten offenstand. Mit der 
»Juristischen Weltkunde« knüpft Wesel an 
seine Aufsatzsammlung ,.Aufklärung über 
Recht« an.' »Entmythologisierung« - der 
Untertitel seines früher publizierten Buches­
bleibt auch das Leitmotiv für die »Einfüh­
rung in das Recht«. Methodisch stringenter 
kann Uwe Wesel nun in der »Juristischen 
Weltkunde« sein kritisches Raisonnement 
aktueller Rechtsprobleme in historischen Zu­
sammenhängen und die Aktualisierung der 
Rechtsgeschichte durch den Nachweis ihres 
Gegenwartsbezuges entfalten. 
Viele Gedanken sind bereits en passant in den 
.Aufklärungen über Recht« formuliert. Nun 
werden sie in ihren historischen Entwick­
lungszusammenhängen dargestellt. Bereits 
thematisch überschreitet Wese! jedoch den 

5 Vgl. Der Bundestrunister des Innem, Verfassungsschutz­
bencht '98J, '984, S.48. 

I Uwe Wesel, Aufklärungen über Recht. Zehn BeIträge zur 
EntmythologIsIerung, FrankfurtlMam 198 I; vgl. dazu die 
Besprechung von Böttcher, KJ 82, S. J02 H. 

begrenzten Gegenstandsbereich der tradi­
tionsreichen rechtsgeschichdichen Diszipli­
nen. Er beginnt mit einer Einführung in die 
Entstehungsbedingungen normativer Ord­
nungssysteme bei Naturvölkern am Beispiel 
der Nuer (5.21 H.), gelangt zum Recht der 
Antike (5.49 ff.), behandelt dann die Rezep­
tion des römischen Rechts und streift dabei 
auch das Recht der Feudalgesellschaft 
(5.59 ff.). Nach den Exkursionen in die 
Rechtsanthropologie, die römische und deut­
sche Rechtsgeschichte konzentriert Wese! 
daraufhin seine Ausführungen auf die mo­
derne Privatrechtsgeschichte. Nach einem 
weit gespannten Abriß der Problematik des 
Naturrechts (5. 7I H.) schildert er die Ent­
wickluQ.g der historischen Rechtsschule und 
der Pandektenlehre (5.84 H.) und faßt 
schließlich sein kritisches dogmengeschichtli­
ches Referat in einer exemplarischen Darstel­
lung der sozialen Defizite des Regelungskon­
zepts des BGB zusammen (5. 97ff.). Kurze 
Streifzüge durch die Entstehung der Rechts­
staatsdiskussion im I9. und 2o.Jahrhundert 
(5. II I H.) und die Entwicklungslinien des 
Schuldprinzips im Strafrecht (5. 12 7 ff.) ver­
suchen, den disziplinspezifischen Erkennt­
nishorizont der Privatrechtsgeschichte wie­
der zu öffnen und ihn um die Dimension der 
Verfassungs- und Strafrechtsgeschichte zu 
erweitern. Daß hier nur kursorische Über­
blicke unter dem Aspekt des Aktualitätsge­
haltes der angesprochenen Probleme möglich 
sind, versteht sich von selbst. Der Methode 
des Exemplarischen ist auch der anschlie­
ßende äußerst instruktive Versuch verpflich­
tet, einige Orientierungsmarken zur Beurtei­
lung der so oft fehl- und dethematisierten 
Rolle der Juristen und der Rechtsdogmatik 
im Nationalsozialismus zu setzen. 
Seinen primär rechtshistorisch angelegten 
Einstieg in das Recht ergänzt Wesel am An­
fang und am Ende seiner Arbeit um mehrere 
rechtstheoretische und methodische Erörte­
rungen, die das erforderliche Strukturwissen 
vermitteln sollen. Dazu dienen die Ab­
schnitte über rechts theoretische und rechts­
soziologische Konzeptualisierungen des 
Rechtsbegriffs (5. 35 ff.), über juristische For­
mulierungskünste und ihre ideologischen 
Hintergründe (5. I65 ff.), über die Subsum­
tionstechnik und die juristische Methoden­
lehre (5. 177 ff.). Gedrängt werden einige 
Grundfragen des Verhältnisses von Recht, 
Moral und Politik aufgeworfen (5. I94 ff.). 
Hinweise zum Arbeitsfeld des Juristen 
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(5.7 ff. und 5.203 ff.) runden WeseIs Einfüh­
rung in das Recht ab. 
Trotz aller disziplinsprengenden Ansätze do­
miniert m der • Juristischen Weltkunde« der 
Blickwinkel der Pnvatrechtsgeschlchte. Da­
her bleibt bei aller Kritik an den dogmati­
schen Figuren des BGB das soziale Arrange­
ment der bürgerlichen Pnvathelt der Bezugs­
rahmen der Überlegungen. So behandelt We­
sel zwar noch die Probleme des Miet- und 
des Arbeitsrechts, die Thematik ökonomi­
scher Großorganisationen und der Staatsin­
tervention werden jedoch ausgeklammert. 
Überhaupt genießt das politische System nur 
periphäre Aufmerksamkeit. Der für die mo­
deme Gesellschaft fundamentale Zusammen­
hang von Staats- und Rechtsentwicklung 
wird zwar nicht negiert, aber doch an den 
Rand gedrängt. Über die Entstehungsbedin­
gungen des modemen Verfassungsstaates 
und die Entwicklung bürokratischer Herr­
schaft liest man wenig (5. II 1-127). Diese 
Disparität des Erkenntnisinteresses kontra­
stiert in auffälliger Weise mit dem rechtspoli­
tischen Engagement, das uns der juristische 
Praktiker Wesel in den »Aufklärungen über 
Recht. vermittelt hat. Gewiß steht jede Ein­
führung in das Recht vor dem Problem der 
thematischen Eingrenzung. Die von Wesel 
getroffene Auswahl zeigt daher seine Selek­
tions- und Relevanzkriterien. Politische 
Theoriebildung wird in seiner Argumenta­
tionsführung weitgehend ausgelassen. Was 
ihn interessiert, sind die Probleme der rich­
terlichen Entscheidungsfindung, besonders 
in der ordentlichen Gerichtsbarkeit. Die po­
litische Steuerung sozialer Prozesse durch 
Recht, die Interventionsgrenzen des moder­
nen Staates, die Grundrechtsdiskussion, das 
Widerstandsrecht, die Krise des Rechts der 
sozialen Sicherungen, das Umweltrecht, Ver­
rechtlichung und Entrechtlichung sind seine 
Themen nicht. 
Wenn sich die Kritik vorwiegend darauf ka­
priziert, was Wesel nicht behandelt hat, so 
mag das allein schon einen Schluß auf die 
Qualität des Geschriebenen zulassen. Gleich­
wohl bleibt anzumerken, daß eine justizzen­
trierte Abhandlung notwendigerweise Lük­
ken im Problemverständnis über "das« Recht 
impliziert. Zu den Defiziten in WeseIs Arbeit 
gehören auch Blindstellen, die aufgrund eines 
verengten rechtsnormativen Betrachtungs­
rahmens entstehen. Wesel ist kein Rechtsso­
ziologe. Und auch in seinen rechtshistori­
schen Ausführungen fehlt der Hinweis auf 

die Prozesse, die sich im .Schatten des ge­
satzten Rechts. vollzogen haben und sich 
immer noch vollziehen. Über Vollzugsdefi­
zite und über Selektionsmechanismen der Ju­
stIZ, über den schwierigen Weg der »Mobili­
sierung von Recht. und über Recht als -gra­
duelles Konzept., dem nur beschränkte Gel­
tung zukommt, über informale Aushand­
lungsstrategien an der Stelle von rechtlich 
vorgesehenen Verfahren und über Normen­
und Konfliktregulierungssysteme, die mit 
dem positiven Recht konkurrieren, erfährt 
der Leser nichts, obwohl sie nicht erst heute 
als Alternative zum gesatzten Recht eine er­
hebliche Rolle spielen'. Auch ein aufgeklärter 
Jurist kann auf den Irrweg der rechtsnorma­
tiven Hypostasie des Rechts geschickt wer­
den. 
Die Richtersoziologie ist dagegen eine von 
Wesel häufig befragte Erklärungsinstanz. 
Hat sie doch unmittelbar mit der Analyse 
richterlichen HandeIns zu tun, das Wesel 
nach der Darstellung der rechtshistorischen 
Zusammenhänge am meisten interessiert. Ju­
ristensoziologie und Methodenlehre waren 
im übrigen die bevorzugten Ansatzpunkte 
kritischer Juristen der sechziger und frühen 
siebziger Jahre. Und in dieser Traditionslinie 
will sich Uwe Wesel verstanden wissen. 
Nachdem mit der verordneten Beerdigung 
der juristischen Ausbildungsreform die So­
zialwissenschaften wieder offiziell aus dem 
Erkenntnishorizont der Rechtswissenschaft 
verbannt werden sollen, scheint die Metho­
denlehre das Rückzugsareal nicht affirmati­
ver Jurisprudenz abzustecken. Wesels Aus­
führungen zu Glanz und Elend der juristi­
schen Begründungstechnik sind ohne Zweifel 
Höhepunkte seines Buches (5.7 ff., 5. 148 H., 
S. 177 ff.). Hier kann er an seinen viel beach­
teten Aufsatz über .h. M .• anknüpfen). Seine 
Demonstration der nahezu beliebigen Instru­
mentalisierbarkeit der juristischen Begrün­
dungstechnik sollte jeder gelesen haben, be­
vor er sich über »Recht im Nationalsozialis­
mus« zu WOrt meldet (5. 145 ff.). 

1 Vgl. dazu Gerd 5pittler. Herrschaft über Bauern. Die 
Ausbreitung staatlicher Herrschaft und emer islamIsch­
urbanen Kultur 10 Gobl!' (Niger). FrankfurtlMam 1978; 
ders., Abstraktes Wissen als Herrschaftsbasis. Zur Entste­
hungsgeschichte bürokrauscher Herrschaft im Bauem­
staat Preußen. m : KZf55 1980.5. 174ff.; Huben Treiber, 
Regulauve Politik In der Knsd Anmerkungen zu emem 
aktuellen Thema, m: Knmmalsozlologische Bibliographie 
1983. 5.18 ff. 

3 Dieser Aufsatz 1St abgedruckt m der oben (Fn. I) erwähn· 
ten Aufsatzsammlung .Aufklärungen über Rechte, 
5.14-4°' 
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206 Daß Uwe Wesel den Titel »Juristische Welt­
kunde. gewählt hat, mag viele irritieren. Man 
kann hinter dieser Formulierung mehrere In­
tentionen vermuten. Sie steht zunächst für 
eme selbstlromsche Bescheidenheit. Welt­
kunde - das verströmt allemal den Geruch 
reduzierter Wissenschaftlichkeit. Ein breites, 
mcht notwendig wissenschaftlich gebildetes 
Publikum soll erreicht werden. Heilkunde, 
Erdkunde, Rechtskunde, Verwaltungskunde 
und besonders auch Staatsbürgerkunde ha­
ben diesen Ruf. Was Wes el in bezug auf 
Benutzerfreundlichkeit leistet, Ist Lesbarkeit, 
aber dies impliziert keineswegs einen Ni­
veauverlust Im Vergleich zu anderen Einfüh­
rungen in das Recht. Vielmehr steht der Be­
griff »Weltkunde« auch für eine heimliche 
Kritik an den oftmals nicht eingehaltenen 
Ansprüchen rechtswissenschaftlicher Arbei­
ten, denen Wesel seine Einführung entgegen­
stellt. In einer DiSZiplin, in der der Begriff 
»Theorie« inflationär für schlichte Gemein­
plätze herhalten muß, in der simple Argu­
mentationsfiguren im viel zu groß geratenen 
Mantel der Methodenlehre dahergestelzt 
kommen und in der manchmal sogar der 
Anmerkungsapparat die wissenschaftliche 
Redlichkeit verhöhnt, wird der selbstbescheI­
dene Anspruch zum Ironischen Pro­
gramm. 
Wesel strapaziert seine Leser nicht mit der 
Präsentation einer materialistischen Ablei­
tung des Rechts, er berühmt sich keiner um­
fassenden Theorie, nicht einmal einer syste­
matIsch entfalteten Kritik an der Rechtswis­
senschaft. Dies hätte ihm noch vor wenigen 
Jahren die barsche Ablehnung so mancher 
studentenbewegten Theoriefraktion garan­
tiert. Doch heute scheint der Gebrauchswert 
nicht nur der krItischen, sondern von Theo­
ne überhaupt gesunken zu sein. Konjunktur 
haben anschauliche Vermittlungsansätze. 
Statt in die dünne Luft abstrakter Begrifflich­
keiten lädt Wesel seine juristisch noch nicht 
SOZialisierten Leser zu Erkundungen der 
wundersamen Welt der Juristen ein. Juristi­
sche Weltkunde, das ist jedoch nicht nur eine 
amüsante Form von Exkursionen in das Sy­
stem juristischer Versuche, die Welt zu regle­
mentieren, die gleichzeitig auch noch eine 
Referenz ihres wissenschaftlichen Niveaus 
abgeben. Wenn Wesel hinter dem scheinbar 
Tiefgründigen immer wieder den schlichten 
common sense pragmatischer Entschei­
dungsstrategien aufdeckt, bleibt er oft auch 
selbst Protagonist eines common sense, der 

seit 1968 zur sozialen Rolle der »linken J uri­
sten« gehört. Nicht minder pragmatisch 
orientiert als ihre konservativen Kontrahen­
ten suchen kritische J unsten nach alternati­
ven dogmatischen Begründungen. SozialwIs­
senschaftliehe Erkenntnisse können hierfür 
nützlich sein, sie absorbieren Jedoch nicht 
das Erkenntnisinteresse. Schon weil sie auch 
einmal gegen den progressiven Hausge­
brauch verwendet werden könnten, bleiben 
sozialwissenschaftliche Theoriebestände häu­
fig legitimatonsche Versatzstücke. Manches 
davon Wird aber auch zum grundsätzlichen 
Erklärungsmuster: Recht ist nicht neutral, 
sondern Produkt gesellschaftlicher Interes­
sen, Richter sind keine Subsumtionsautoma­
ten, sondern haben ihr spezifisches Vorver­
ständms, das entscheidende Weichenstellun­
gen im Rechtsfindungsprozeß steuert; die 
Funktion einer aufgeklärten Jurisprudenz be­
steht darin, dies den Juristen bewußt zu ma­
chen. Dies alles mag für viele, die die Ent­
wicklungen der juristischen Ausbildungsre­
form seit Ende der sechziger Jahre miterlebt 
haben, nicht mehr besonders neu klingen, 
sondern erscheint vielmehr selbstverständ­
lich. Wes el schreibt also ein Kompendium -
nein, nicht von Selbstverständlichkeiten, son­
dern - von Elementen eines Vorverständnis­
ses, das vom Leser einer Zeitschrift, die sich 
-Kritische Justiz« nennt, erwartet werden 
darf. Dies ist gerade heute wichtig, weil die 
so oft von oben gebrochene Tradition der 
kritischen Minderheit unter den Juristen zur 
Zeit wieder von der saturierten Gegenposi­
tion des »ius est ars boni et aequi« aufgesogen 
zu werden droht. 

Ratner Wolf 

Ralf GössnerlUwe Herzog, 1m Schatten des 
Rechts. Methoden ezner neuen Geheimpoli­
zez, Köln (Kiepenheuer u. Witsch), 1984, 

280 S., 19,80 DM. 
Zu dem derzeit politisch aktuellen Thema 
Einsatz polizeilicher Geheimagenten ist 1984 

ein Reader der Autoren Rolf Gössner und 
Uwe Herzog (bekannt durch ihr 198z her­
ausgegebenes Buch _Der Apparat. Ermitt­
lungen in Sachen Polizei«) erschienen über 
»Methoden einer neuen Geheimpolizei«. Der 
grellrosa Buchumschlag verspricht außer der 
Behandlung des Themas »Ratschläge zur Ge­
gen wehr.; dies ist nicht allein der entspre­
chenden Reihe des Verlages Kiepenheuer und 
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Witsch geschuldet, die auch sonst der prakti­
schen Lebenshilfe verpflichtet ist, sondern 
Anspruch der Verfasser. Sie versprechen Im 
Vorwort: 
"Dieses Buch handelt von einem verhängms­
vollen Strukturwandel des Polizeiapparates 
und kriminalpolizeilicher Ermittlungsarbeit, 
die sich zunehmend kriminellen Strukturen 
anpaßt und damit jenes zuvor lautstark be­
schworene >organisierte Verbrechen< erst 
klammheimlich mitschafft und mnorgani­
siert, anstatt es wirklich zu bekämpfen (wozu 
allerdings polizeiliche Mittel schon vom An­
satz her wengehend untauglich sind). Es ist 
nicht die Phantasie von Krimi-Autoren, die 
da ausschweifend spannungsgeladene Szena­
rien produzierte, sondern es ist schlicht die 
aufgearbeitete und komprimierte Realität 
bundesdeutscher Polizeientwicklung, die für 
Spannung ganz besonderer Art sorgt. Eine 
Realität, die der überwiegenden Mehrheit der 
Bevölkerung verborgen bleibt, die mit emer 
rigiden amtlichen Geheimhaltungspolitik vor 
ihr abgeschottet wird, im Verborgenen wu­

chert. Unkontrollierbar und unberechenbar. 
Wir haben nun mit diesem Buch den überfäl­
ligen Versuch unternommen, die dunklen 
Schatten des Rechts auszuleuchten und den 
Schleier des Geheimen wemgstens m Ansät­
zen zu lüften« (5.9). 
Das Zitat kennzeichnet eher den Stil als den 
Inhalt. Diesen in rezensionsüblicher Kürze 
zusammenzufassen und voranzustellen, be­
reitet Schwierigkeiten, und zwar dieselben, 
die es bereiten würde, die einschlägigen Pres­
semeldungen der letzten Jahre (Stern, Spie­
gel, FR, taz) auszugsweise wiederzugeben; 
gerade dies getan zu haben, ist - mit Ein­
schränkungen - das Verdienst des Readers. 
Den Anhängern realitätsnaher sozialkriti­
scher Krimis spart der Verlag somit jahre­
lange Zeitungslektüre. Gössner/Herzog ge­
ben in lockerer Folge Einblick in ihre Zettel­
kästen zu den Stich worten (in Klammern der 
eigentliche Inhalt): 
Hamburger Polizeiskandal (5. 15-35; eine 

Dokumentation). 
Verborgene Polizeiwünsche (5. 36-43; veröf­

fentlichte polizeiliche Stellungnahmen zur 
Verbrechensbekämpfung). 

Die dunklen Gestalten polizeilicher Ermitt­
lungsarbeit (5. 44-46; Beschreibungsver­
such der Funktionen von V-Leuten, under 
cover agents, agents provocateurs und 
Lockspitzeln). 

Im Schatten des Rechts (5. 47-62; Auszüge 

aus einem Bericht des ad-hoc-Ausschusses 
des AK II der Innenministerkonferenz von 
1983 zur Bekämpfung der organisierten 
Knmmalität ). 

Geheime Richtlinien-Politik (5. 63-73; Wie­
dergabe der Hamburger Richtlinien für die 
Inanspruchnahme von Vertrauensperso­
nen und anderen Informanten vom 30. 3. 

82 und Dienstanweisung für den Umgang 
mit Vertrauenspersonen der Kripo Han­
nover vom I. 8. 83). 

Polizeipraxis im Untergrund (5.74-94; Do­
kumentation von Zenungsmeldungen, 
Strafurteilen, Artikeln etc.). 

Strafprozeß im Polizeigriff (5.95-124; Be­
richte aus Strafverfahren, Rechtsprechung 
zu Lockspitzeln, Wiedergabe des Falls 
Düe/Mauss). 

Über die sportlichen Herren in Parka und 
Turnschuhen (5. 125-138; Presse berichte 
zu MEKs). 

Die Genossen vom Staats schutz (5. 139-167; 
Bericht über einige bekanntgewordene 
Verfassungsschutzaktivitäten). 

Das Handwerkszeug des Überwachungs­
staats (5. 168-207; zu Observation, Video­
überwachung, Telefonüberwachung, Ra­
sterfahndung und polizeilicher Beobach­
tung). 

Die geheime Datenbank des Staatsschutzes 
(5. 208-23°; Wiedergabe eines Berichts des 
Bundesdatenschutzbeauftragten vom 
19. 10. 82 über das NADIS-System). 

Datenschutz im Polizeibereich (5.231-258; 
Berichte von Datenschutzbeauftragten, 
Auswirkungen des Volkszählungsurteils, 
Überblick über polizeiliche Datensamm­
lungen). 

Staats gewalten unter sich (5. 259-271; Zahlen 
und Anmerkungen zur Effektivität von 
Dienstaufsichtsbeschwerden, parlamenta­
rischen Anfragen, Ermittlungsverfahren 
gegen Polizeibeamte). 

Ratschläge zur Gegenwehr (5. 272-329; Mit­
teilungen von Bürgerinitiativen sowie 
rechtliche und Verhaltensratschläge). 

Hätten Gössner/Herzog es dabei belassen, 
das zusammengetragene Material zu doku­
mentieren, und hätten sie noch gemäß jour­
nalistischem Berufsethos die Unterscheidbar­
keit von Bericht und Meinung gewährleistet, 
dann hätten sie einen guten und publikums­
wirksamen Einstieg in ein wichtiges und zu­
gleich schwer aufzubereitendes Thema gelie­
fert. Herausgekommen ISt statt dessen ein 
reißerisch aufgemachtes Sammelsurium von 
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208 Fakten, Impressionen, Übertreibungen und 
verkürzten Schlußfolgerungen, das nicht nur 
das Thema verschenkt, sondern aus mehreren 
weiteren Gründen ärgerlich ist. 
Gössner/Herzog erwecken nicht nur im Vor­
wort immer wieder den Eindruck einer um­
fassenden Analyse »der geheimpolizeilichen 
Strukturenrwicklung von der Planung und 
Rechtfertigung über die praktische Umset­
zung sowie diverse Legalisierungsversuche 
bis hin zu den konkreten Auswirkungen. 
(S. 9). Sie bleiben die versprochene Analyse 
jedoch durchgehend schuldig (was zunächst 
angesichts des imposanten Inhalts der ausge­
breiteten Zettelkästen nicht weiter auffällt). 
Das ist bei der Komplexität und Schwierig­
keit des Themas mcht verwunderlich, das 
kaum als Einzelphänomen herausisoliert 
werden kann, sondern in den Gesamtzusam­
menhang polizeilicher Strukturen und Hand­
lungsformen gehört - wenn auch dazu schon 
mehr Erkenntnisse vorliegen, als Gössner/ 
Herzog glauben machen möchten (vgl. erwa 
Bürgerrechte und Polizei (Cilip 17), Nr. I/84 
- Schwerpunktheft). Den Stellenwert der 
»neuen Geheimpolizei« im Gesamtkonzept 
der Politik der Inneren Sicherheit bestimmen 
Gössner/Herzog ebensowenig wie sie 
Gründe für den zunehmenden Einsatz poli­
zeilicher Untergrundfahnder angeben kön­
nen. Sie lassen die von ihnen gegeißelte »kri­
minalistische Entwicklung« in einer der we­
mgen theoretischen Passagen des Readers ab­
rupt »Anfang der siebziger Jahre« einsetzen 
und vorangetrieben werden (S. 36), wobei sie 
»alarmierende Ansätze zu einer geheimen 
Sonderpolizei« bereits .Ende der sechziger 
Jahre« orten (S. 37). Eine genauere Beschrei­
bung der historischen Enrwicklung bleibt 
aus, ebenso wie offen bleibt, was denn nun 
eigentlich zu den genannten Zeitpunkten für 
Veränderungen vorgenommen worden sind 
(erwa die Einrichtung der BKA-Abteilungen 
EO und EA I968/69 etc.). Daß der polizei­
licherseits behauptete Anstieg der organisier­
ten Kriminalität weniger Auslöser als eher 
Verkaufsstrategie für polizeiliche Fahn­
dungsmethoden ist, erkennen Gössner/Her­
zog zwar, ironisieren dies aber nur (S. 39). 
Ähnlich verfahren sie bei der von ihnen gele­
gentlich gestreiften Frage der rechtlichen 
Einordnung verschiedener polizeilicher Me­
thoden; mit den Attributen »illegal« und 
»verfassungswidrig« gehen sie zwar ver­
schwendensch um (S. 47: die verdeckte 
Fahndung ist illegal; S. 58: die IMK stellt -

außerhalb der Verfassung - sicherheitspoliti­
sche Weichen; etc.), bemerken dann jedoch 
nur, »wie so häufig« würden »die illegalen 
Praktiken unter großem propagandistischen 
Aufwand nachträglich legalisiert« (S. 58). 
Damit verfehlen sie schon im Ansatz die 
eigentliche Fragestellung, die Seifert beim 
Bonner Hearing der Grünen zum Einsatz der 
under cover agents als »Beweislasrumkehr« 
charakterisiert hat: Die Kritik am Ausbau 
polizeilicher Machtbefugnisse muß sich dem 
Dilemma stellen, daß sie ohne zureichende 
InformatIonen und im Nachhinein anzuge­
ben hat, warum dieser Ausbau nicht nötig 
war, bzw. aus einem eigenständigen bürger­
rechtlich orientierten Ansatz heraus Alterna­
tiven gegenüber der normativen Kraft des 
Faktischen enrwickeln muß - Jedenfalls also 
dazu Stellung nehmen, wie sie es mit der 
Kriminalitätsbekämpfung hält (vgl. dazu 
erwa Bürgerrechte und Polizei (Cilip I 9), 
Nr. 31r984). Dazu wird man sich auch der 
Mühe unterziehen müssen, selbst einen Be­
griff von der organisierten Kriminalität zu 
enrwickeln (vgl. dazu Dokumentation der 
GAL Hamburg vom 8. I2. 82, »Ist Ham­
burgs Polizei sauber?« Otto Diederichs, Stu­
die zur Situation der organisierten Kriminali­
tät in Berlin und ihrer polizeilichen Bekämp­
fung, I985). Gössner/Herzog müßten dies in 
ihrem Bezugsrahmen schon deswegen versu­
chen, weil sie immerhin den Vorwurf polizei­
licher Mittäterschaft erheben. 
Anstelle derartiger Überlegungen besteht die 
»Analyse« von Gössner/Herzog aus der 
durch nichts weiter belegten Verallgemeine­
rung einzelner Fälle (z. B. S. 85 f. nach Wie­
dergabe der Entscheidung BGH NJW I98I, 
I626: »Ein typischer Fall.«) sowie der sehr 
verkürzten Wiedergabe von »Trends« (z. B. 
S. 8: Die Polizei provoziere erforderlichen­
falls Straftaten und warte nicht - »wie früher 
polizeiüblich« - ab, »bis Anzeigen auf den 
Tisch flattern«). Daß das jeweilige Einzel­
phänomen »symptomatisch«, »typisch« oder 
»die Spitze emes Eisbergs« ist, muß man 
Gössner/Herzog glauben oder auch 
nicht. 
Wohl um diesen Glauben im Leser zu stär­
ken, präsentieren sich Gössner/Herzog gern 
als Insider und Kenner einer ansonsten ge­
heimnisumwitterten Sphäre. Abgesehen da­
von, daß die angeblich erstmals veröffentlich­
ten »geheimen« Unterlagen ganz überwie­
gend bereits bekannt waren (die FundsteIlen 
geben Gössner/Herzog teilweise selbst an), 
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ist eine derartige Mystifikanon behördlichen 
Handeins in mehrfacher Hinsicht problema­
tisch. Sie verstellt den genaueren Blick dafür, 
welche der geschilderten Tatbestände so .ge­
heim« sind wie andere unaufbereitete, aber 
politisch/wissenschaftlich/journalistisch zu­
gängliche Informanonen auch, und welche 
von ihnen tatsächlich systematisch von den 
Inhabern der jeweiligen Information geheim­
gehalten werden; wobei dann (nicht nur im 
Erkenntnis-, sondern auch im Aufklärungs­
interesse) weiterzufragen wäre, inwieweit die 
Geheimhaltung bewußte Verschleierung 
oder Irreführung beabsichtigt oder aber Be­
gleiterscheinung der Struktur bundes deut­
scher Verwaltung mit ihrer üblichen dienstli­
chen und beamtenrechtlichen Heimlichtuerei 
ist, die einen Skandal eigener Art darstellt. 
Bekanntlich sind etwa PolizeIdienstvor­
schriften selbst des läppischsten Inhalts nicht 
öffentlich zugänglich; allein deswegen wird 
ihr Inhalt nicht brisanter. 
Der inflationäre Gebrauch von Begriffen wie 
»neue Geheimpolizei«, »Geheimprozesse« 
etc. kennzeichnet zugleich einen Enthül-

lungsjournalismus, der Verunsicherung und 
Ohnmachtsgefühle hervorrufen muß ange­
sichts eines als widerspruchsfrei und mo­
lochartig empfundenen Staatsapparats (etwa 
S. 100: »Die Angst, auf die beschriebene 
Weise Opfer von Fehlurteilen zu werden, 
wird immer größer.«). »Es ist offensichtlich 
absatzfördernd, auf diese Ängste zu reflektie­
ren«, heißt es leider zutreffend in einer Kritik 
an Gössner/Herzog in der Hess. Polizei­
rundschau (Schuster, Die Bundesrepublik -
ein Polizeistaat?, hpr 1985, S.17). Die am 
Ende des Readers gelieferten, im übrigen gut 
brauchbaren, .Ratschläge zur Gegenwehr« 
geraten dadurch In ein etwas eigenartiges 
Licht - Gössner/Herzog benötigen denn 
auch zwei wortreiche emführende Seiten, um 
dem Leser wieder Mut zu machen, der ange­
sichts der aufgetanen Abgründe von Verfas­
sungswidrigem kaum noch den Sinn irgend­
welcher rechtlichen Hinweise sehen mag. 
Aber zu einem anständigen Krimi gehört es, 
daß die angestaute Spannung sich durch Auf­
klärung löst. 

Cathanna Kunze 

... Die neue Freiheit 
beitn Sparen 
und Bauen. 

BHW 
Bausparkasse 
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